
DIE WITWE DES BRUDERS 

 

Leviratsehe und Familienverfassung 
 

 

Wenn sich Sozialhistoriker mit Familienbeziehungen in Gesellschaften der Vergangenheit beschäftigen, 

dann behandeln sie in der Regel Beziehungen unter Lebenden. Verpflichtungen gegenüber verstorbenen 

Familienangehörigen sind nur selten ein Thema. Solche Verpflichtungen würden in der Historischen 

Familienforschung mehr Beachtung verdienen - nicht nur weil sie einen Zugang zu heute fremden 

Konzepten des Familienzusammenhangs über den Tod hinaus erschließen, sondern auch weil sie die 

Rückwirkung solcher Konzepte auf familiäre Beziehungen und Verhaltensweisen unter Lebenden erklären. 

Familienleben und Familienformen können sehr stark von Jenseitsvorstellungen beeinflusst sein. Wenn 

Ahnen für ihr glückliches Weiterleben nach dem Tod bestimmter Begräbnis- und Opferriten bedürfen, die 

von einem männlichen Nachkommen vollzogen werden müssen, dann wird sich das Heiratsverhalten bzw. 

das generative Verhalten an der Nachwuchssicherung orientieren. Gesellschaften, die keine solchen 

kultischen Verpflichtungen gegenüber den Ahnen kennen, sind diesbezüglich viel freier. Wenn die 

Vorstellung herrscht, dass gegenüber einem getöteten Verwandten die Pflicht zur Blutrache besteht, um 

seinen Geist zur Ruhe kommen zu lassen, so können Blutrachefehden über Generationen die 

Familiengeschicke bestimmen. Besonders stark von Verpflichtungen gegenüber einem toten 

Familienangehörigen bedingt ist die Stellung der Witwe. Ihr weiterer Lebensweg hängt davon ab, wie die 

Gattenbeziehung über den Tod hinaus konzipiert wird: Muss sie dem Verstorbenen folgen? Muss sie ihm 

die Treue halten, indem sie sich nicht mehr wiederverehelicht? Und wenn sie sich wiederverehelichen darf 

- muss der zweite Gatte aus der Hausgemeinschaft bzw. dem Verwandtschaftsverband des ersten stammen 

oder ist umgekehrt gerade eine solche Konstellation verboten? Der klassische Fall der 

Wiederverehelichung innerhalb der Verwandtschaft ist die Schwagerehe, das so genannte „Levirat". Die 

Pflicht zur Schwagerehe steht für ganz bestimmte Vorstellungen über die Familie als Einheit von 

Lebenden und Toten. Die christlichen Kirchen haben das ganze Mittelalter hindurch und bis weit herauf in 

die Moderne das Levirat auf das Heftigste bekämpft - offenbar aufgrund eines prinzipiell anderen 

Konzepts von Ehe und Familie. 



Trotz dieses erbitterten Kampfes hat sich in manchen Teilen Europas das Levirat erhalten. Das deutet auf 

eine starke Beharrungskraft konkurrierender Traditionen.
1
 

Im Jahr 745 verurteilte Papst Zacharias auf einer Kirchenversammlung in Rom einen im Frankenreich 

wirkenden Geistlichen namens Clemens als Irrlehrer.
2

 Diesem Clemens wurde unter anderem 

vorgeworfen, dass er „jüdische Bräuche“ einführe. Er lehrte nämlich, dass ein Mann die Witwe seines 

Bruders heiraten müsste. Damit stand er in krassem Widerspruch zur Lehre der römischen Kirche. Diese 

lehnte nämlich nicht nur die obligatorische Schwagerehe ab, sondern stellte die Ehe mit der Witwe des 

Bruders grundsätzlich unter Sanktion.
3

 Unter den sich im Verlauf des Frühmittelalters zunehmend 

verschärfenden Verboten von Verwandtenheiraten gehört in der Westkirche das Verbot des Levirats zu 

den ältesten, das auch immer wieder vorrangig angeführt wird. Im Frankenreich scheint es zur Zeit, als 

Clemens hier mit seiner Lehre auftrat, schon weitgehend durchgesetzt gewesen zu sein.
4
 Clemens war 

seiner Herkunft nach kein Franke. Er stammte aus Irland. Obwohl die irische Kirche sich gegenüber der 

römischen im Mittelalter lange Sondertraditionen erhielt, lässt sich sein Eintreten für das Levirat wohl nur 

in vermittelter Form aus dieser Wurzel erklären. Zwar hatte die irische Kirche in ihrer Verfassung viele 

Elemente aufgenommen, die mit der spezifischen Stammesverfassung der keltischsprachigen Bevölkerung 

dieser Region in Zusammenhang stehen, das Levirat gehört aber wohl nicht zu diesen Einrichtungen. 
5
 In 

der irischen Kirche wurde jedoch dem Alten Testament eine besondere Bedeutung beigemessen.
6
 Es 

könnte sein, dass der Ire Clemens in dieser Tradition stehend „jüdische Bräuche“ als religiöse 

Verpflichtung ansah. 

Aus dem äußersten Westen der frühmittelalterlichen Christenheit kommend war der Ire Clemens für den 

„jüdischen Brauch" des Levirats eingetreten und deshalb als Irrlehrer verurteilt worden. Auch im 

äußersten Osten der Christenheit wurde damals dieser Kampf gegen den „jüdischen Brauch“ des Levirats 

geführt. Aus der nestorianischen Kirche im Perserreich findet sich ein anschauliches Zeugnis dazu schon 

aus der 
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Mitte des 6. Jahrhunderts. Mâr Abhâ, der Patriarch von Seleukia-Ktesiphon, spricht in seinen 

eherechtlichen Kanones von „tierischen Menschen", die „die Ehe verwirrt" haben. Zu ihnen zählt er 

„Leute, die es wagen, sich zu nahen dem Weibe ihres Vaters, ihres Vatersbruders, ihrer Tante, Schwester, 

Schwiegertochter, Tochter, Stiefenkelin oder Stieftochter wie die Magier, oder ihrer Schwägerin wie die 

Juden".
7 

An erster Stelle wird hier also gegen Formen der Verwandtenehe vorgegangen, wie sie bei den 

Anhängern der zoroastrischen Staatsreligion des Sassanidenreichs gebräuchlich waren. Bemerkenswert 

erscheint, dass die Reihe der verbotenen Partnerinnen mit der Stiefmutter und der angeheirateten Tante 

beginnt und dann erst die Tante und die Schwester, also die blutsverwandten Frauen, folgen. Offenbar war 

die Übernahme von Witwen in einem patrilinear strukturierten Großhaushalt das vorrangige Problem.
8 

Sicher wurde auch die Witwe des Bruders in diesem Zusammenhang mitgemeint, die dann erst in 

Abgrenzung gegenüber den Juden als verbotene Partnerin genannt wird. Die Frage der Leviratsehen lag 

Mâr Abhâ sehr am Herzen. Er widmete ihr besondere Ausführungen und traf diesbezüglich 

Sonderregelungen: „Bezüglich der gläubigen Laien, die in Unwissenheit in diese Sünde der Verbindung 

mit der Schwägerin verstrickt wurden, indem sie aus Unkenntnis der Worte der heiligen Schriften, die sie 

nicht verstanden, das nicht nur nicht für etwas Sündhaftes, sondern sogar für etwas Gutes hielten, geben 

wir solche Entscheidung, indem wir es ihrem Willen überlassen, sich selbst loszusagen von dieser 

ungesetzlichen Ehe auf die Ermahnung der Priester, wie es ihnen zu ihrer Besserung notwendig ist. Wenn 

es ihnen aber zu schwer wird und sie ihr Weib nicht entlassen können wegen der langen Jahre, die sie mit 

ihm gelebt oder wegen der Kinder, die ihnen von demselben geboren wurden, so bestimmen wir über 

beide, dass sie gemeinsam ein volles Jahr fasten und Gott bitten sollen wegen ihrer Sünde und dass sie als 

Lösung ihrer Sünde den Armen und Bresthaften der Kirche ihrer Stadt oder ihres Dorfes einen 

genügenden Teil ihres Erbes, das sie besitzen, geben sollen und dann sollen sie entsühnt werden." Anders 

als im Frankenreich waren Schwagerehen im Sassanidenreich des 6. Jahrhunderts eine weit verbreitete 

gesellschaftliche Erscheinung - auch unter Christen. Bei schon bestehenden Ehen dieses Typs wäre das 

Gebot der Trennung wohl gar nicht durchsetzbar gewesen. Nur bei den neu eingegangenen ließ der 

Patriarch daher keine Milde walten. Die beiden Partner wurden vom Kirchenbesuch, vom 

Sakramentenempfang und vom Verkehr mit den Gläubigen ausgeschlossen. In seinen Strafbestimmungen 

kommt der Patriarch abschließend wieder auf das eingangs gewählte Bild von den „tierischen Menschen" 

zurück: „Wie sie sich durch ihr Tun vom christlichen Leben losgesagt und wie vernunftlose Tiere in 

ungesetzlicher Ehe verunreinigt, so sollen sie auch im Tode fremd sein aller Gemeinschaft mit den 

Gläubigen. Das Begräbnis eines Esels sollen sie erhalten wie die Tiere, denen sie im Leben geglichen."
9
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Mag die Drastik der Verurteilung des Levirats bei Mâr Abhâ einmalig sein, das Verbot dieser Form der 

Verwandtenehe ist allen christlichen Kirchen des Frühmittelalters gemeinsam. Wir finden es ohne jede 

Einschränkung in Byzanz wie in den germanischen Landeskirchen des Westens, bei den Kopten genauso 

wie bei den Armeniern.
10

 Im Vergleich zu diesen vielfachen Verboten lassen die eherechtlichen 

Bestimmungen des Mâr Abhâ eine bemerkenswerte Differenzierung erkennen. Zwar deutet er es als ein 

Zeichen der Unkenntnis der heiligen Schriften - die Möglichkeit, aus ihnen das Levirat nicht als sündhaft 

sondern im Gegenteil sogar als besonders verdienstvoll zu deuten, gesteht er jedoch zu. Das führt uns zu 

jenem Sachverhalt, auf den sich wohl auch der Ire Clemens in seiner von der römischen 

Kirchenversammlung verurteilten „Irrlehre" stützte, nämlich der inneren Widersprüchlichkeit der 

Bestimmungen, die sich im Alten Testament über die Schwagerehe finden.  

Die christlichen Verbote von Verwandtenheiraten basieren im Wesentlichen auf den generellen 

Anweisungen, die sich im Alten Testament über verbotene Sexualbeziehungen zu Verwandten finden. Die 

entscheidende Stelle ist diesbezüglich das Kapitel 18 des Buchs Levitikus. Hier heißt es in analoger 

Formulierung zum Verbot des Verkehrs mit eingeheirateten Frauen - der Stiefmutter, der Frau des 

Vatersbruders, der Schwiegertochter - bezüglich der Schwägerin: „Die Scham der Frau deines Bruders 

darfst du nicht entblößen, denn sie ist die Scham deines Bruders."
11

 Ursprünglich dürfte mit dieser Stelle 

der Geschlechtsverkehr innerhalb der Hausgemeinschaft angesprochen worden sein.
12

 So erklärt es sich, 

dass jene Frauen aufgezählt sind, mit deren Präsenz in einem patrilinear-komplexen Großhaushalt 

gerechnet werden durfte. Die Auflistung ist asymmetrisch. Etwa fehlt die Frau des Mutterbruders, die bei 

einer Orientierung an Verwandtschaftsgraden zu erwarten wäre. Aber schon in jüdischer Tradition und ihr 

folgend in christlicher wurde die sexualethische Norm des Verbots von Geschlechtsverkehr innerhalb der 

Hausgemeinschaft als Heiratsverbot unter Verwandten unabhängig von der Form des Zusammenlebens 

gedeutet. Und aus dieser Sicht war die Schwagerehe verboten.
13

 

Im Gegensatz zu dieser allgemeinen Norm steht eine spezielle, die im Buch Deuterononium formuliert 

wird (25, 5 ff.): „Wenn zwei Brüder zusammen wohnen und der eine von ihnen stirbt und keinen Sohn hat, 

soll die Frau des Verstorbenen nicht die Frau eines fremden Mannes außerhalb der Familie werden. Ihr 

Schwager soll sich ihrer annehmen, sie heiraten und die Schwagerehe vollziehen. Der erste Sohn, den sie 

gebiert, soll mit dem Namen des verstorbenen Bruders aufwachsen. So soll dessen Name nicht erlöschen 

in Israel." Unter besonderen Bedingungen ist also die Schwagerehe nicht nur gestattet, sondern sogar 

geboten, nämlich wenn der verstorbene Bruder keinen Sohn hinterlassen hat, der seinen Namen 

weiterführt. Es geht also um die Fortsetzung der Patrilinie. „Seinem Bruder  
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das Haus bauen“ wird dieser Auftrag wenige Sätze später mit anderen Worten formuliert. Die 

Verpflichtung zum Levirat galt allerdings zur Zeit der Abfassung des Buchs Deuteronomium nicht mehr 

bedingungslos. Wollte der Bruder die Ehe mit der Schwägerin nicht eingehen, so konnte er sich durch 

einen Ritus der Verpflichtung entziehen: Die Schwägerin zog ihm vor den Augen der Ältesten den Schuh 

aus und spuckte ihm ins Gesicht. Dieser als „Chalitza“ bezeichnete Schandritus zeigt, in welchem 

Zwiespalt sich die Beurteilung des obligatorischen Levirats schon damals befand. 
14

 

Eine zweifellos ältere Entwicklungsschicht des Levirats ist in einer Geschichte angesprochen, die im Buch 

Genesis erzählt wird.
15

 Juda, einer der Stammväter der zwölf Stämme Israels, hatte drei Söhne Er, Onan 

und Schela. Seinem Erstgeborenen Er gab er eine Frau namens Tamar. Als Er starb sagte Juda zu Onan: 

„Geh mit der Frau deines Bruders die Schwagerehe ein und verschaffe deinem Bruder 

Nachkommen!“ Onan verweigerte dies, indem er mit Tamar nur „coitus interruptus“ praktizierte. 'Was er 

tat missfiel dem Herrn, und so ließ er auch ihn sterben“ heißt es hier über die später ganz anders gedeutete 

„Sünde Onans“.
16

 Tamar hätte nun von Juda an den dritten Sohn Schela gegeben werden müssen. Dieser 

war allerdings noch nicht erwachsen. So schickte Juda die junge Witwe in ihr Elternhaus zurück. Als 

Dirne verkleidet verführte nun Tamar ihren Schwiegervater und empfing von ihm die Zwillingssöhne 

Perez und Serach. Als Juda von der Schwangerschaft Tamars erfuhr gab er zu: „Sie ist mir gegenüber im 

Recht, weil ich sie meinem Sohn Schela nicht zur Frau gegeben habe.“ Das eigenartige Rechtsdenken, 

dass dieser Form der Fortsetzung der Patrilinie zugrunde liegt, wurde auch späterhin nicht in Zweifel 

gezogen. Die Stammesfolge die von Juda über Perez zum Königshaus der Davididen führte, galt als völlig 

legitim.
17

 

So widersprüchlich die im Pentateuch überlieferten Bestimmungen über die Schwagerehe auf den ersten 

Blick erscheinen, sie haben ihre Wurzel im gleichen Grundmuster der Familienverfassung. Sowohl die 

Verpflichtung zur Ehe mit der Witwe des Bruders als auch das Verbot des Verkehrs mit der Frau des 

Bruders, das als Heiratsverbot gedeutet wurde, sind in einer patrilinear-komplexen Familienstruktur 

begründet.
18

 Bei den Bestimmungen des Buchs Levitikus kann dieser Zusammenhang indirekt erschlossen 

werden, bei denen des Buchs Deuteronomium ist er explizit angesprochen und die Erzählung über die 

Familie des Juda im Buch Genesis schildert solche Verhältnisse. Der Sinn des obligatorischen Levirats ist 

eine familiäre Verpflichtung gegenüber einem Toten. Dem verstorbenen Bruder sollen in fiktiver Weise 

männliche Nachkommen gezeugt werden. Es geht also um eine Erhaltung der Patrilinie aus kultischen 

Gründen. Dieses Prinzip der Patrilinearität aber führt wiederum zur Entstehung patrilinear-komplexer 

Familien, in denen sich das Risiko des Geschlechtsverkehrs mit einheiratenden Frauen als ein strukturelles 

Problem stellt.  

Die enge Verbindung zwischen Levirat und patrilinear-komplexer Familienverfassung bedeutet nicht, dass 

sich die Schwagerehe im Kontext solcher Familienstrukturen monokausal erklären ließe. Das jüdische 

Levirat dient offenbar ursprünglich der Aufrechterhaltung der Familienkontinuität in männlicher Linie aus 

kultischen Gründen. Um Ahnenkult im eigentlichen Sinne handelt es sich hier freilich nicht. Man wird 

eher  
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von einem stark religiös motivierten Abstammungsdenken sprechen dürfen.
19

 In Gesellschaften, die 

Ahnenkult praktizieren, kommt dem Erhalt der Patrilinie elementare Bedeutung zu. So findet sich in 

solchen Gesellschaften nicht selten das Muster eines Zusammenhangs von Levirat und patrilinear-

komplexer Familienverfassung.
20

 Es gibt freilich auch ganz andere Gründe für einen derartigen 

Zusammenhang. So kann die Schwagerehe ohne jeden religiösen Hintergrund aus ökonomischen, sozialen 

oder besitzrechtlichen Gründen bei einer Dominanz solcher Familienformen begegnen. Der Verbleib im 

Haus und die Wiederverehelichung mit dem Bruder des Verstorbenen stellte eine nahe liegende Form der 

Versorgung der Witwe, gegebenenfalls auch der Kinder dar. Ein anderes Motiv für ein solches 

Arrangement konnte es sein, dass man die Witwe der Hausgemeinschaft als Arbeitskraft erhalten wollte. 

Vor allem wenn die Familie für sie einen Brautpreis bezahlt hatte, spielten besitzrechtliche Momente eine 

Rolle. Die Witwe wurde dann als Teil der Erbschaft nach dem Verstorbenen betrachtet, der an den 

nächsten männlichen Verwandten, meist den Bruder, mitunter aber auch einen Cousin oder Neffen fiel. 

Die präferentielle Zweitheirat mit einem anderen agnatischen Verwandten ist eine der Schwagerehe 

durchaus analog konzipierte Sitte. In Gesellschaften, in denen das Levirat in Verbindung mit patrilinear-

komplexen Familienformen auftritt, lässt sich allerdings selten feststellen, welchem dieser Motive die 

entscheidende Bedeutung zukommt. Meist treten mehrere miteinander verbunden in Erscheinung. Der 

Grundsatz: „Die Frau des Verstorbenen soll nicht die Frau eines fremden Mannes werden“
21

 kann in 

gleicher Weise durch religiöse wie durch sozioökonomische Faktoren bedingt sein. Die Realisierung 

ökonomischer Interessen an einer solchen Zweitheirat setzt freilich voraus, dass sie religiös zumindest als 

zulässig erscheint. 

Religiöse Normen über gebotene, erlaubte und verbotene Formen der Verwandtenheirat sind äußerst 

langlebig. Sie behalten häufig ihre Geltung auch dann noch, wenn sich die gesellschaftlichen Bedingungen 

ihrer Entstehungszeit schon längst verändert haben. Das jüdische Levirat mag seine Wurzeln in den 

gesellschaftlichen Verhältnissen früher Hirtennomadenstämme haben. Als sakralrechtliche Institution 

wurde an ihm bis hinein in Gesellschaften der Moderne festgehalten,
22

 Diese Zähigkeit des Festhaltens am 

Levirat ist umso erstaunlicher, als ihm in den Inzestverboten des Levitikus eine gegensätzliche generelle 

Regel gegenüberstand. Dieses Spannungsverhältnis beeinflusste die Diskussion um das Levirat, die sich  
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im mittelalterlichen Judentum entwickelte. Zur totalen Verurteilung in Hinblick auf die Bestimmungen 

des Levitikus entschlossen sich nur die Karäer, eine Mitte des 8. Jahrhunderts in Babylon entstandene 

Reformgruppe.
23

 Unter den Rabbaniten, die zum Unterschied von den Karäern den Talmud anerkannten, 

gab es in der Einstellung zum Levirat sehr unterschiedliche Richtungen. Manche von ihnen empfahlen 

grundsätzlich, den Chalitza-Ritus zu praktizieren, wodurch die Ausnahme zur Regel gemacht wurde. 

Andere vertraten den Standpunkt, dass die Leviratsverpflichtung dem sich im Mittelalter immer mehr 

durchsetzenden Bigamieverbot unterzuordnen sei. Der Zwang, die Witwe des Bruders zur Frau zu nehmen, 

führte ja - wenn der jüngere Bruder schon verheiratet war - notwendig zur Bigamie, es sei denn er trennte 

sich von seiner ersten Frau. Ein anschauliches Bild, welche nahezu unlösbaren Rechtsprobleme die 

Einhaltung des Levirats in städtischen Gesellschaften des Mittelalters bewirken konnte, zeigt das reiche 

Quellenmaterial, das in der „Geniza“ der Ben-Ezra-Synagoge in Fustat/Alt-Kairo gefunden wurde.
24

 Trotz 

solcher Komplikationen hielt der große Religionsphilosoph Moses Maimonides (1135-1204) an der vollen 

Geltung der Bestimmungen des Buches Deuteronomium fest. Vor allem seine Autorität hatte zur Folge, 

dass - insbesondere unter den orientalischen Juden - das Levirat weiterhin praktiziert wurde, und zwar bis 

hinein in die Moderne. 

Die christlichen Kirchen haben den „jüdischen Brauch“ des Levirats grundsätzlich abgelehnt. Die Verbote 

der Schwagerehe reichen bis in die ausgehende Antike zurück.
25

 Sie wurden vor allem im Frühmittelalter 

immer wieder erneuert und behielten bis in neueste Zeit ihre Geltung. Wenn die Leviratsproblematik in 

ihrer Entstehung und Entwicklung in besonderer Weise mit patrilinear-komplexen Familienformen in 

Zusammenhang gebracht werden kann, so stellt sich die Frage, was die strikte Ablehnung des Levirats an 

Rückschlüssen auf charakteristisch christliche Einstellungen zu Ehe und Familie zulässt. Christliche 

Autoren des Mittelalters hatten es nicht leicht, die Ablehnung des Levirats aus der Heiligen Schrift zu 

belegen. Natürlich konnte man sich auf das Alte Testament berufen. Dann aber stand der Belegstelle im 

Levitikus die konträre aus Deuteronomium gegenüber. Das Neue Testament gab wenig Ansatzpunkte. 

Papst Gregor der Große zitierte in seinem Verbot die Stelle aus dem Markus-Evangelium, in der über die 

Enthauptung Johannes des Täufers berichtet wird (6, 17-29).
26

 Johannes hatte König Herodes vorgehalten: 

„Du hast nicht das Recht die Frau deines Bruders zu heiraten.“ Herodes hatte nämlich Herodias, die Frau 

seines Bruders Philippus geheiratet, die übrigens zugleich auch beider Nichte war. Wegen seiner 

Vorhaltungen ließ Herodes den Johannes einkerkern und schließlich töten. Um eine Leviratsehe hat es 

sich hier jedoch keineswegs gehandelt. Herodias war nicht Witwe, Philippus noch am Leben. Und so war 

auch Johannes nicht ein Märtyrer für christliche Leviratsgegnerschaft. 

Ebenso wenig eignet sich eine andere Evangelienstelle als biblischer Beleg gegen das Levirat. Im 

Matthäusevangelium wird (22, 23-33) berichtet, „einige der Sadduzäer, die behaupteten, es gebe keine 

Auferstehung“ hätten Jesu folgende Frage vorgelegt: „Meister, Mose hat gesagt: Wenn einer kinderlos 

stirbt, dann soll sein Bruder seine Frau heiraten und für seinen Bruder Nachkommen zeugen. Bei uns 

lebten einmal sieben Brüder. Der erste heiratete und starb, und weil er keine Nachkommen hatte, 

hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Ebenso der zweite und der dritte und so weiter bis zum siebten. 

Als letzte von allen starb die Frau. Wem von den sieben wird sie nun bei der Auferstehung als Ehefrau 

gehören?“ Die Zurückweisung dieser Frage durch Jesus bedeutet keine Ablehnung des Levirats. Sein 

Hinweis „Denn bei  
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der Auferstehung werden sie nicht mehr heiraten, sondern wie die Engel im Himmel sein“, ist eine 

eschatologische Aussage, keine Regel bezüglich Verwandtenheiraten im Diesseits. Jesus stand dem 

Levirat offenbar neutral gegenüber. Die Stelle ist bloß ein Beleg für die Bedeutung dieser Institution im 

jüdischen Umfeld des frühen Christentums. Eine Neuorientierung gegenüber der jüdischen Tradition lässt 

sie nicht erkennen. 
27 

Woher kam aber dann die strikte Ablehnung des Levirats durch die christlichen Kirchen, wenn sich im 

Neuen Testament keine ablehnende Stellungnahme nachweisen lässt? Man könnte dem Gedanken 

nachgehen, ob vielleicht aus vorchristlichem Substrat Traditionen gegeben waren, die von den christlichen 

Kirchen in ihrer Ehegesetzgebung aufgegriffen wurden. Tatsächlich war die Institution der Schwagerehe 

im Raum des Imperium Romanum kaum verankert. Soweit man hier um die Erhaltung von 

Familienkontinuität in der Patrilinie bemüht war, erreichte man das im Fall der Söhnelosigkeit durch 

Praktiken, die als Alternativen zum Levirat angesehen werden können.
28

 Für den Westen ist diesbezüglich 

vor allem auf die altrömische Tradition der Adoption zu verweisen. Sie war hier - anders als sonst in 

vielen Gesellschaften mit starkem patrilinearen Abstammungsdenken - nicht auf agnatisch Verwandte 

beschränkt. 
29

 In der Tradition des griechischen Ostens hatte das Epiklerat eine ähnliche Bedeutung für die 

Sicherung der Familienkontinuität. Der mit der Erbtochter verheiratete Schwiegersohn sollte hier aus dem 

Kreis der Agnaten stammen.
30

 Die Adoption spielte auch eine Rolle, nicht hingegen die fiktive Zeugung 

von Nachwuchs für den verstorbenen Bruder in der Schwagerehe. Diese war innerhalb des 

Verbreitungsgebiets des frühen Christentums nur im Vorderen Orient relativ häufig anzutreffen. Dort 

reicht das Levirat wie im Judentum so auch in anderen Kulturen weit zurück, bei den Persern, den 

Assyrern, den Hethitern und anderen.
31

 Die starke Verankerung des Levirats in diesem Kulturraum scheint 

dazu geführt zu haben, dass der Islam die Schwagerehe erlaubte, allerdings nicht vorgeschrieben hat. Die 

Bestimmungen des Korans über Verwandtenehen lassen die Übernahme von Witwen zu, jedoch nur mit 

deren Zustimmung.
32
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Ganz anders verhielten sich die christlichen Kirchen des Orients. Sie machten gegenüber den 

diesbezüglichen Traditionen der Substratreligionen keinerlei Zugeständnisse. Ebensowenig wie sich im 

Vorderen Orient ein Fortwirken des Levirats im Christentum nachweisen lässt, scheinen die alternativen 

Strategien zum Levirat im Mittelmeerraum nach dessen Christianisierung nachhaltig weitergewirkt zu 

haben. Die altrömische Adoption hat unter christlichem Einfluss ihre Funktion gewandelt bzw. völlig 

eingebüßt, das griechische Epiklerat ist ganz verschwunden. So wird die geringe Verankerung des 

Levirats in diesem Raum vielleicht als Begünstigung für die ablehnende Haltung des Christentums 

angesehen werden dürfen, sicher aber nicht als dessen entscheidende Ursache. 

Trotzdem die Schriften des Neuen Testaments keine Aussage machen, die explizit als Ablehnung des 

Levirats gedeutet werden könnten, enthielt die neue Religion implizit einige wesentliche Elemente, die 

einen prinzipiellen Gegensatz zur Institution der Schwagerehe bedeuteten. Vor allem zwei Momente 

verdienen in diesem Zusammenhang Erwähnung, weil sie insgesamt für die Entwicklung christlich 

beeinflusster Familienverfassungen große Bedeutung erlangten. Das erste betrifft die religiöse Bewertung 

von Abstammung. Das jüdische Levirat hatte nach den Formulierungen im Pentateuch den Sinn, aus 

kultischen Gründen die Patrilinie des söhnelos verstorbenen Bruders fortzuführen. Im Judentum spielte 

das Abstammungsdenken insgesamt eine zentrale Rolle: die Heilsbedeutsamkeit der Abstammung von 

Abraham, mit dem Gott den Bund geschlossen hatte, die „Verdienste der Väter“, die an die 

„Söhne“ weitergegeben gedacht wurden, das Erbcharisma der Priester- und Levitendynastien.
33

 Gegen den 

Glauben an die Heilsbedeutsamkeit der Abstammung hatte sich Jesus genauso wie vor ihm Johannes der 

Täufer wiederholt ganz dezidiert ausgesprochen.
34

 Die Zuwendung zur Heidenmission verstärkte 

notwendig diese Tendenz. Vor allem aber war es das Moment der Heilsvermittlung durch die Taufe, die 

im Christentum jeder Form des religiösen Abstammungsdenkens entschieden entgegenwirkte. Nicht auf 

die „Geburt dem Fleische nach“, sondern auf die „Geburt dem Geiste nach“ kam es jetzt an. Das bedeutete 

gegenüber den Traditionen der jüdischen Mutterreligion einen sehr radikalen Bruch. Erhalt der Patrilinie 

spielte im Christentum keine Rolle mehr. Das Levirat hatte damit seinen Sinn verloren. Es liegt auf der 

Hand, dass die ihm entgegenstehenden Inzestverbote des Levitikus nun die Oberhand gewannen. Die 

strikte Ablehnung religiöser Bedeutsamkeit von Abstammung hatte zur Folge, dass auch alternative 

Strategien zum Erhalt der Patrilinie, wie etwa die Adoption, aus christlicher Sicht nicht akzeptiert wurden. 

Noch wichtiger als die Tendenzen zur Abwertung des Abstammungsdenkens scheinen verschiedene 

Elemente der christlichen Ehekonzeption für die Bekämpfung des Levirats geworden zu sein. Die 

Verpflichtung, die Witwe des söhnelosen Bruders zu heiraten, implizierte - wenn der überlebende Bruder 

bereits verheiratet war - die Verpflichtung zur Bigamie. Im Judentum war die Bigamie bis ins Mittelalter 

hinein gestattet, obwohl sie schon seit der Zeit der Propheten immer wieder bekämpft wurde.
35

 In der 

innerjüdischen Debatte spielte die Unvereinbarkeit von Levirat und Monogamie eine wesentliche Rolle.
36

 

Das Christentum hatte sich in einer für die lte Welt einmalig radikalen Weise auf die unauflösliche Einehe 

festgelegt.
37

 Im Kontext dieser Ehekonzeption war ein Kompromiss mit der Institution der Schwagerehe 

ausgeschlossen. Dieser wirkte weiters die Vorstellung entgegen, dass durch die Ehe Mann und  
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Frau „ein Fleisch“ werden - ein Gedanke, der aus der jüdischen Tradition stammt.
38

 Nach dem „una caro“-

Prinzip, war die Frau des Bruders der eigenen Schwester gleichzuhalten. Im Judentum hat die Richtung 

der Karäer aus dieser Vorstellung Eheverbote unter Heiratsverwandten von extremer Reichweite 

entwickelt.
39

 Die ursprünglich wohl aus anderen Motiven konzipierten Inzestverbote des Levitikus 

unterstützten ein solches Denken. Auch in einzelnen christlichen Kirchen - vor allem in der 

byzantinischen - ist es auf dieser Grundlage im Mittelalter zu sehr weit reichenden Verboten der 

Eheschließung unter Heiratsverwandten gekommen.
40

 Die wichtigste dieser Beziehungen, nämlich die 

Schwagerehe, war nach dem „una-caro“-Prinzip in allen christlichen Kirchen untersagt. 

Das Levirat widersprach schließlich dem Konsensprinzip, das sich - vor allem im lateinischen Westen - 

mehr und mehr zu einem zentralen Grundsatz des christlichen Ehekonzepts entwickelte. Unter Berufung 

auf das römische Recht fand es in der Westkirche im Hochmittelalter seine deutlichste Ausformulierung 

und wurde zu einem für die ganze europäische Eherechtstradition bestimmenden Faktor.
41

 In seinen 

Wurzeln geht es weit zurück. Das Levirat war mit ihm unvereinbar, bedeutete es doch sowohl für die 

Witwe wie für den Bruder eine verpflichtende Bindung, die freie Entscheidung ausschloss. Mit seiner 

Aufwertung der Gattenbindung begünstigte das christliche Ehekonzept gattenzentrierte Familienformen. 

Die Abwertung der Abstammungsbindungen wirkte so Verwandtschaftssystemen mit starken 

Abstammungsbindungen entgegen. Dadurch schuf das Christentum insgesamt ein Klima, das der 

Ausbildung patrilinear-komplexer Familienstrukturen nicht günstig war. Mit solchen Familienstrukturen 

aber erscheint das Levirat funktional aufs Engste verbunden. 

Obwohl von den Bestimmungen des Kirchenrechts strikt abgelehnt, hat sich das Levirat in einigen 

wenigen Regionen der Christenheit bis in die jüngste Vergangenheit halten können. Es handelt sich dabei 

durchwegs um Räume, in denen auch patrilinear-komplex strukturierte „joint families“ auftreten. Solche 

Verteilungsmuster deuten auf den postulierten Zusammenhang zwischen diesen beiden Phänomenen. Es 

gibt wissenschaftliche Erklärungsversuche, die – mehr oder minder plausibel- für eine Entstehung dieser 

„joint-families“ erst in neuerer Zeit eintreten.
42

 Es gibt allerdings keinen einzigen Erklärungsversuch, der 

eine so späte Entstehung des Levirats annimmt. Tatsächlich lässt sich auch schwer ein Argument dafür 

finden, wie das Levirat als eine 
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gesellschaftlich befolgte Norm im Geltungsbereich entgegenstehender kirchenrechtlicher Bestimmungen 

neu entstanden sein sollte. Wo es in diesem Kontext auftritt, darf man also wohl mit ziemlicher Sicherheit 

nicht mit einer Neubildung, sondern mit einem Relikt aus vorchristlicher Zeit rechnen. Auch wo die 

Belege erst aus dem 18. oder 19 . Jahrhundert stammen, ist dementsprechend ein hohes Alter anzunehmen. 

Dasselbe gilt dann auch für die korrespondierenden „joint family“-Formen. 

 

In ihrer grundlegenden Studie über „The joint family in Hungary“ hat Judit Morvay 1965 ganz generell 

fomuliert: „The institution of levirate was deeply rooted in the joint families“ 
43

 Allerdings handelte es 

sich in den von ihr untersuchten Verbreitungsgebieten patrilinear-komplexer Familien in Ungarn offenbar 

nicht um die im Alten Testament beschriebene Form der Schwagerehe. War die junge Witwe kinderlos, so 

kehrte sie nämlich in der Regel ins Elternhaus zurück. Nur wenn schon Kinder da waren, kam es zur 

Heirat mit dem Bruder oder einem anderen Agnaten des verstorbenen Mannes. Die Zeugung von 

männlichen Nachkommen für den Toten kann also hier nicht der primäre Zweck der Institution gewesen 

sein. Auch die Sitte, dass häufig die Braut vom jüngeren Bruder übernommen wurde, wenn der ältere starb, 

muss nicht unbedingt in diesem Sinne gedeutet werden. Aufschlussreich für das Verständnis der in 

Ungarn begegnenden Leviratsformen erscheint es, dass in manchen „joint family“-Gebieten der jüngere 

Bruder des Gatten, ebenso aber auch dessen Vetter als „mein junger Gatte“ („kisebbek uram“) 

angesprochen wurde.
44

 Wenn die junge Witwe unverheiratet in der Großfamilie ihres verstorbenen 

Mannes verblieb, dann soll es häufig zu sexuellen Beziehungen zu dessen hier lebenden Brüdern, aber 

auch zu dessen Vater gekommen sein. Auch zu Lebzeiten des Gatten waren solche Beziehungen möglich, 

etwa wenn dieser Militärdienst machte oder sonst längere Zeit von zuhause weg war. Offenbar handelte es 

sich dabei nicht bloß um einen Missbrauch der Situation des Zusammenlebens unter einem Dach, sondern 

um Kontakte, die unter bestimmten Voraussetzungen als legitim angesehen wurden.
45

 Zum Verständnis 

der Rahmenbedingungen des Levirats sind solche Informationen wertvoll. 

 

Besondere Beachtung verdient unter jenen Reliktzonen, in denen sich in Europa das Levirat erhalten hat, 

der Westen der Balkanhalbinsel.
46

 Auch hier ist der Zusammenhang mit komplexen Familienformen und 

patrilinearem Verwandtschaftssystem ganz offenkundig.
47

 Die Kernzone der Verbreitung des Levirats 

bilden die Gebiete mit Stammesverfassung in Nordalbanien und in Montenegro. Vor allem in Albanien 

war die Schwagerehe zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch weithin geübte Praxis.
48

 Das Levirat begegnet 

aber auch im albanischen Kosovo.
49

 Mit Sicherheit lässt es sich ferner in der östlichen Herzegowina, in 

der  
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Bucht von Kotor, in Teilen Dalmatiens und Bosniens, gelegentlich in Serbien sowie unter serbischen 

Siedlern im Slawonien nachweisen - hier vor allem um Pakrac, wo schon aus dem ausgehenden 18. 

Jahrhundert ausführlich darüber berichtet wird.
50

 Der Brauch ist weder auf eine ethnische Gruppe noch auf 

eine Religionsgemeinschaft beschränkt. Er findet sich bei Albanern, Montenegrinern, Serben, Kroaten und 

Muslimen. dass er erst unter dem Einfluss des Islams aufgekommen wäre, darf mit Sicherheit 

ausgeschlossen werden. Auch muslimische Gruppen praktizierten ihn in einer vom Koran abweichenden 

Form, nämlich als obligatorische Schwagerehe. Allerdings mag die jahrhundertelange Törkenherrschaft 

das Überdauern der Institution begünstigt haben. Aus neuerer Zeit lässt sich nachweisen, dass katholische 

und orthodoxe Christen, die eine solche kirchenrechtlich verbotene Ehe schließen wollten, sich an den 

Kadi wandten.
51

 Das mag auch früher so gewesen sein. Sicher war es für die christlichen Kirchen im 

Reich eines islamischen Herrschers weniger leicht, ihre eherechtlichen Normen in der Bevölkerung 

durchzusetzen. Das mag für die Entwicklung des Levirats im westlichen Balkanraum wohl von Bedeutung 

gewesen sein. Seine Entstehung verdankt es jedoch weder dem Islam noch einer der anderen heute hier 

existierenden Religionsgemeinschaften. Es gehört viel mehr zu jenem „patriarchalen Muster“, das in 

diesem Raum wohl schon seit vorchristlicher Zeit eine spezifische Sonderentwicklung der Familien- und 

Gesellschaftsentwicklung bewirkt hat, die bis in die Gegenwart nachwirkt.
52

 

 

Die Verbreitung des Levirats im westlichen Balkanraum stimmt im Wesentlichen mit jenem Gebiet 

überein, in dem seit alters auch der Brautkauf üblich war.
53

 Dementsprechend findet sich hier auch die 

Sitte des Brautlevirats, bei dem die gekaufte Braut im Falle des vorzeitigen Todes des Bräutigams an 

dessen Bruder übergeht, bzw. die Witwenerbschaft in allgemeinerer Form, bei der nicht nur der Bruder, 

sondern auch andere Agnaten des Verstorbenen als zweiter Gatte in Frage kommen. Die Ethnologin Mary 

Durham berichtet 1907 vom Fall eines katholischen Albaners der zunächst die Witwe seines Onkels, dann 

die seines Bruders übernahm und sich schließlich noch mit einer Frau eigener Wahl verband.
54

 Diese enge 

Beziehung zwischen Levirat und Brautkauf schließt freilich nicht aus, dass die Schwagerehe neben der 

Sicherung des erworbenen Besitzes auch einer anderen Funktion diente, nämlich der der stellvertretenden 

Zeugung von Nachwuchs für den verstorbenen Bruder. In Albanien wurde das erste Kind einer Witwe, das 

innerhalb der Frist von vier Jahren nach dem Tod des Gatten zur Welt kam, als von diesem stammend 

betrachtet, auch wenn die Witwe sich außerhalb der Hausgemeinschaft wiederverehelichte. 
55

 Eine solche 

Vorstellung hat sicher nichts mit Unwissenheit über die tatsächliche Dauer der Schwangerschaft zu tun, 

sondern wohl 
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mit der Fiktion der posthumen Zeugung von Nachkommenschaft durch einen Stellvertreter, die für das 

Phänomen des Levirats so charakteristisch ist. 

 

Das Prinzip der stellvertretenden Zeugung von Nachkommenschaft begegnet im Verbreitungsgebiet von 

Levirat und patrilinear-komplexen Familienformen im westlichen Balkanraum in verschiedenen Varianten. 

Milenko Filipović hat ihm für die serbisch bzw. kroatisch besiedelten Gebiete eine eigene Untersuchung 

gewidmet.
56

 Wurde von bzw. für kinderlose Frauen ein „Zeugungshelfer“ außerhalb der Familie gesucht, 

so wandte man sich oft an einen heiligen Mann - einen Mönch oder einen Popen.
57

 In 

Großfamilienhaushalten dürfte es jedoch - ähnlich wie dies aus Ungarn berichtet wird
58

 - viel häufiger 

gewesen sein, dass die stellvertretende Zeugung von einem Bruder oder auch vom Vater des Gatten 

vorgenommen wurde.
59

 Für sexuelle Beziehungen zwischen Schwiegervater und Schwiegertochter 

innerhalb der Hausgemeinschaft verfügen die slawischen Sprachen über einen eigenen Begriff, nämlich 

„snochatchestvo“.
60

 Solche Beziehungen sollen in Zadrugas früherer Zeiten häufig vorgekommen sein. 

Filipović bringt sie vor allem mit dem Brauch in Zusammenhang, Knaben vor der Geschlechtsreife mit 

bereits geschlechtsreifen Frauen zu verheiraten. Aufkommen und Verbreitung dieses Brauchs sieht er vor 

allem als Gegenstrategie der christlichen Bevölkerung gegen die unter der Türkenherrschaft übliche 

„Knabenlese“, durch die unverheiratete Söhne ihren Eltern weggenommen und in das Janitscharenkorps 

eingegliedert wurden. Ökonomische Gründe hätten dann zur Persistenz dieses Brauches beigetragen. Das 

Interesse an weiblichen Arbeitskräften hätte in den großen Hausgemeinschaften dazu geführt, die eigenen 

Söhne möglichst früh, die Töchter aber möglichst spät zu verheiraten.
61

 Die altersungleichen Ehen in 

Zadrugas des westlichen Balkanraumes waren aber wohl nur einer der Gründe für die Häufigkeit von 

„snochatchestvo“. Ebenso wirkte wahrscheinlich die lange Abwesenheit junger Ehemänner durch 

Wanderarbeit in diese Richtung. Wie auch immer - „snochatchestvo“ war, wie allein schon die Existenz 

einer speziellen Bezeichnung andeutet, eine sexuelle Beziehung innerhalb der Hausgemeinschaft, die nicht 

als grundsätzlich widerrechtlich angesehen wurde. Kinder, die aus solchen Beziehungen hervorgingen, 

galten als legitim und wurden dem rechtlichen Vater zugerechnet. Ebenso verhielt es sich bei 

stellvertretender Zeugung, die von einem in Hausgemeinschaft lebenden Bruder im Falle der 
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Zeugungsunfähigkeit des Gatten vorgenommen wurde.
62

 Die letztere dürfte in Serbien schon im 

Mittelalter üblich gewesen sein. Ein Verbot der Serbischen Kirche, das einer kinderlosen Frau untersagte, 

das Bett einer anderen Frau zu benützen, um schwanger zu werden, kann wahrscheinlich in diesem Sinn 

interpretiert werden
63

. „Snochachestvo“ und stellvertretende Vaterschaft durch Bruder oder Vater des 

Gatten basieren jedenfalls auf demselben Denkmodell, das zwischen außerehelichen Beziehungen 

innerhalb und außerhalb der Patrilinie unterscheidet. Beide gehören in eine Vorstellungswelt, der sich 

auch das Levirat zuordnen lässt.
64

 Wird „snochatchestvo“ praktiziert, bevor der junge Gatte die 

Geschlechtsreife erreicht hat, so erfüllt er vor der Pubertät dieselbe Aufgabe, die nach dem Tod das 

Levirat erfüllt. Auch stellvertretende Vaterschaft erscheint als eine solche Vorwegnahme. Der Gedanke, 

dass der Gatte durch einen Agnaten vertreten werden kann, ist für das Konzept des Levirats essentiell. Er 

gehört in ein umfassenderes Muster einer von patrilinearem Abstammungsdenken geprägten Mentalität. 

Dass sich im westlichen Balkanraum trotz der Gegnerschaft der christlichen Kirchen die archaische 

Institution des Levirats so lange erhalten hat, deutet auf eine besondere Stärke und Beharrungskraft eines 

solchen Denkens in diesem Raum. 

 

Ein Gebiet am äußersten Rand der christlichen Ökumene gelegen, in dem Levirat im Kontext einer 

patrilinear-komplexen Familienverfassung begegnet, ist die Kaukasusregion.
65

 Mit dem westlichen 

Balkanraum hat sie viele Gemeinsamkeiten. Vom Naturraum her eine schwer zugängliche Gebirgsregion, 

wirtschaftlich vom Pastoralismus bestimmt, gesellschaftlich noch stärker durch das Überleben archaischer 

Stammesverfassungen geprägt. Wie auf dem Balkan haben Christianisierung und Islamisierung auf diese 

alten Ordnungen eingewirkt, hier allerdings mit noch geringerer Tiefenwirkung. Vor allem der Einfluss 

des Christentums war in vielen Regionen des Kaukasusgebiets nur in einer mehr oder minder langen 

Übergangsphase wirksam und blieb dementsprechend oberflächlich.
66

 Für das Überdauern von Levirats-

traditionen ist dieser Umstand sicher bedeutsam. 

 

Das Levirat findet sich in der Kaukasusregion in historischen Zeiten bei allen im Gebirge lebenden 

Stämmen, und zwar - ebenso wie auf dem Balkan - unabhängig von sprachlicher, ethnischer und religiöser 

Zugehörigkeit.
67

 Die Vielfalt solcher Gruppen ist im Kaukasus noch weit höher als auf dem Balkan. Von 

den religiösen Einflüssen scheint hier eher der des Islams bedeutsam als der des Christentums. Unter dem 

Einfluss des Islams hat sich nämlich in neuerer Zeit eine Entwicklung vom obligatorischen Levirat, wie er 

sich in Bestimmungen der älteren Stammesrechte findet, zum optionalen abgespielt. Eine Weitergabe von 

Witwen in der Familie gegen ihren Willen ist ja durch den Koran untersagt. Der Islam hat also hier auf 

eine schon bestehende Institution modifizierend 
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gewirkt. Für ihre Entstehung ist er sicher nicht als Erklärung heranzuziehen. 

 

Wie im westlichen Balkanraum gibt es auch in der Tradition der Stammesgesellschaften des Kaukasus 

eine Entsprechung zwischen Levirat und Brautkauf. Die junge Frau, für die der Brautpreis bezahlt wurde, 

wird als Eigentum jener Familie angesehen, die ihn erbracht hat.
68

 Dementsprechend ist nicht nur die 

Schwagerehe, sondern auch die Witwenerbschaft insgesamt sehr verbreitet. Die Stiefmuttererbschaft 

begegnet häufig, seltener die Schwiegertochtererbschaft. Man würde dem Phänomen von Schwagerehe 

und Witwenerbschaft allerdings nicht gerecht, wenn man es nur von der besitzrechtlichen Seite betrachtet. 

Bei den Osseten lassen sich die Verhältnisse, wie sie vor dem Übergang vom obligatorischen zum 

optionalen Levirat weiter verbreitet gewesen sein dürften, am besten fassen.
69

 Der Witwe war es nicht 

erlaubt, außerhalb der Familie ihres verstorbenen Gatten eine zweite Ehe einzugehen. Der Vater, Bruder 

oder Sohn des Verstorbenen musste sie als Frau übernehmen, auch wenn er selbst schon verheiratet war. 

Die zweite Ehe wurde bloß als Fortsetzung der ersten gedacht und das war nur mit einem nahen Agnaten 

möglich. Die Kinder aus der zweiten Ehe galten als Söhne und Töchter des Verstorbenen. Sie erhielten 

seinen Namen und wurden seine rechtmäßigen Erben. Wenn die Witwe keinen Schwager, Schwiegervater 

oder Stiefsohn hatte, so musste sie unverheiratet bleiben. Allerdings konnte sie ein rechtlich anerkanntes 

Konkubinat eingehen. Wie die Kinder aus der Zweitehe mit einem Agnaten des Verstorbenen wurden 

auch die aus einem solchen Konkubinat dem Toten zugerechnet. Das galt keineswegs nur für den ersten 

Sohn oder die innerhalb einer bestimmten Jahresfrist geborenen Kinder, wie dies aus Albanien berichtet 

wird, sondern lebenslänglich. Louis Luzbetak, der den Familienverhältnissen der Bergstämme im 

Kaukasus eine interkulturell vergleichende historisch-anthropologische Studie gewidmet hat, deutet diese 

traditionelle Situation der Witwe bei den Osseten als ein Zeichen dafür, dass die Ehe grundsätzlich als 

durch den Tod unauflösbar angesehen wurde. In Anspielung auf die alttestamentlichen Formulierungen 

des Zwecks der Schwagerehe formuliert er: „The marriage and concubinage had only one purpose: to 

'raise seed' and 'build up the house' of the deceased till the wife would once again join him in the other 

world."
70

 

 

Ganz ähnlich wie im westlichen Balkanraum findet sich auch in der Kaukasusregion ein Zusammenhang 

zwischen Witwenübertragung innerhalb der patrilinear-komplexen Haushaltsgemeinschaft nach dem Tod 

des Gatten und erlaubten Sexualbeziehungen zu dessen Lebzeiten. Die von russischen Ethnographen für 

diese Institution gebrauchte Bezeichnung ist sogar dieselbe wie die bei den slawischen Balkanvölkern 

übliche, nämlich „snochatchestvo".
71

 Die Ausgangssituation ist die Verheiratung eines Knaben vor der 

Pubertät mit einem erwachsenen Mädchen. Dem Schwiegervater ist es nun erlaubt, mit der 

Schwiegertochter Geschlechtsverkehr zu haben wie mit seiner eigenen Frau. Das Verhältnis wird als ein 

rechtmäßiges Konkubinat angesehen und darf fortgesetzt werden, bis der Sohn mündig ist. Die aus diesem 

Konkubinat hervorgehenden Kinder werden rechtlich dem noch nicht herangewachsenen Sohn 

zugerechnet, manchmal auch zur Hälfte ihm und zur Hälfte dem Vater. Die Institution erscheint hier als 

eine klare Parallele zur Witwenerbschaft im Allgemeinen und zum Levirat im Besonderen. Auch hier liegt 

die Idee der stellvertretenden Zeugung von Nachkommenschaft zugrunde. Der Vater vertritt den Sohn, 

solange er noch nicht zeugungsfähig ist. Und er wird es vielleicht wieder tun, wenn der Sohn verstirbt. Im 

Normalfall aber ist das dann schon die Aufgabe eines Bruders.  
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Die Institution des „snochatchestvo" als erlaubte Sexualbeziehung unter Nichtverheirateten innerhalb der 

Hausgemeinschaft hat nichts mit sexueller Freizügigkeit zu tun. Sexuelle Beziehungen waren und sind bei 

den Bergstämmen der Kaukasusregion sehr streng geregelt.
72

 Verstöße gegen sie wurden äußerst hart 

geahndet. Genauso wenig wie Witwenerbschaft und Levirat hat die Institution des „snochatchestvo" etwas 

mit Gruppenehe oder Polyandrie zu tun. Die ehelichen Rechte werden sukzessive, nicht gleichzeitig 

ausgeübt. Die grundsätzliche Zurechnung der Kinder zur ersten Ehe bei den Osseten deutet sogar auf eine 

sehr dauerhafte Konzeption der individuellen Ehebeziehung über den Tod hinaus.
73

 In die Ehe als 

individuelle Beziehung können freilich agnatisch verwandte Männer unter besonderen Umständen 

eintreten - sei es schon zu Lebzeiten, sei es nach dem Tode, stets mit der Aufgabe der ersatzweisen 

Zeugung von Nachkommen. In dieser Aufgabe der Reproduktion der Patrilinie ist eine wechselseitige 

Vertretung unter den Männern der patrilinear-komplexen Hausgemeinschaft möglich. Die gemeinsame 

Verantwortung, aus der ein solches Stellvertreterdenken stammt, ist durchaus analog jener Solidarhaftung 

der Männer zu sehen, die in einem ganz anderen Lebensbereich in den Praktiken der Blutrache zum 

Ausdruck kommt. In den Bergstämmen des Kaukasus hat ja auch die Blutrache eine besonders starke 

Tradition.
74

 Aus der Sicht einer individualisierten Gesellschaft sind solche Ausdrucksformen der 

Identifikation des einzelnen mit der Gruppe der Agnaten schwer verständlich. Der paradoxe Begriff des 

„Gruppen-Ego", den die Ethnopsychoanalyse verwendet, kann ein Versuch sein, sie verbal zu fassen.
75

 

dass gerade die Fortsetzung der Patrilinie eine so wesentliche Aufgabe ist, dass sie zu stellvertretender 

Zeugung durch nächste Anverwandte führt, erklärt Luzbetak für die Kaukasusregion aus religiösen 

Wurzeln: „The most sacred duty of the individual and of the individual family is, or at least had been, to 

perpetuate itself, and thus to perpetuate the cult of the ancestors. It is a fact throughout North Caucasus 

that only a son can perpetuate the family and prevent the greatest calamity imagineable, the extinction."
76

 

Die Parallelen in der Familienverfassung zwischen der Kaukasusregion und dem westlichen Balkanraum 

beschränken sich nicht auf die Verbreitung des Levirats. Viele andere Elemente, die sich zu einem 

funktional zusammenhängenden Muster fügen, begegnen hier wie dort. Das patrilineare 

Verwandtschaftssystem ist in diesem Zusammenhang zu nennen, die Patrilokalität, der Patriarchalismus, 

die starke Polarisierung von Geschlechterrollen und geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung, die 

ausgeprägte Bevorzugung von Söhnegeburten, die in beiden Regionen zu einen ungewöhnlich 

unausgewogenen Geschlechterverhältnis zugunsten von Männern führt,
77

 die Hochbewertung von 

Fruchtbarkeit insgesamt, die aus der Sorge um ein Aussterben der männlichen Linie resultiert, der 

Ahnenkult, der sich in christlicher Überformung auch auf dem Balkan  
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findet,
78

 die Blutrache als besondere Ausdrucksform des Zusammengehörigkeitsbewusstseins in der 

Patrilinie, vor allem aber die patrilinear-komplexe Struktur der Hausgemeinschaft, die wir als eine 

wesentliche soziale Rahmenbedingung des Levirats kennen gelernt haben. Manche dieser Elemente und 

manche Zusammenhänge zwischen ihnen sind im Kaukasus deutlicher zu fassen. Das mag damit 

zusammenhängen, dass hier Überformungsprozesse später einsetzten oder weniger intensiv verliefen.
79

 

Bezüglich des Levirats gilt das vor allem für den Einfluss des Christentums. Jedenfalls könnte eine 

interkulturell vergleichende Betrachtung aus Übereinstimmungen und Unterschieden Aussagen 

ermöglichen, die aus einer isolierten Sicht nicht ohne weiters zulässig sind. Vor allem gilt dies für die 

Frage des Alters der spezifischen Formen der Familienverfassung in den beiden Gebirgsregionen. Wenn 

neuerdings etwa für den Balkanraum die Auffassung vertreten wird, „joint families“ wären hier erst unter 

der Türkenherrschaft seit dem 18. Jahrhundert entstanden,
80

 so kann der Vergleich mit den Verhältnissen 

im Kaukasus bewusst machen, wie wenig wahrscheinlich eine solche Annahme ist. Die Diskussion um 

das Alter gewisser Elemente der Familienverfassung in Südosteuropa wäre durch eine solche komparative 

Vorgehensweise wohl sehr klar zu entscheiden.  

 

Methodisch gewagt mag es erscheinen, aus dem interkulturellen Vergleich im historischen Längsschnitt 

über Jahrhunderte, ja Jahrtausende hin Schlüsse zu ziehen. Lassen sich ethnographische Berichte über das 

Levirat aus dem 19. und 20. Jahrhundert mit Erzählungen und Rechtsnormen des Alten Testaments 

sinnvoll in Verbindung bringen? Sicher - die Geschichte von Tamar, die sich als Dirne verkleidet abseits 

des Weges für ein Ziegenböckchen ihrem Schwiegervater Juda hingibt, ist kein „snochatchestvo"-Fall. 

Wieso aber wurden die aus dieser Begegnung hervorgegangenen Zwillingssöhne als legitim angesehen? 

Wieso konnte einer von ihnen sogar zum Träger jener Stammlinie werden, der derart heilsbedeutsame 

Versprechungen gemacht wurden? Im Buch Deuteronomium ist nur von der Schwagerehe die Rede, auf 

die in der Tamar-Erzählung auch ausdrücklich Bezug genommen wird. Bedenkt man die Rolle agnatischer 

Verwandter in der stellvertretenden Zeugung zur Fortsetzung des Mannesstammes in patrilinearen 

Gesellschaften der Moderne, so wird der soziale Kontext der Geschichte verständlich. Die Analogie 

erschließt zumindest mögliche Denkmuster der Interpretation. Der mentale Hintergrund von 

Leviratspraktiken ist heutigem Denken insgesamt so fremd, dass es eines solchen Zugangs bedarf. Das 

bedeutet natürlich nicht, dass die eigenartige Institution des Levirats, wo immer sie begegnet, auf analoge 

Motive zurückgeführt werden dürfte. Es geht bloß darum, das Spektrum möglicher Erklärungen 

abzustecken. Und diesbezüglich konnte auch der hier vorgelegte skizzenhafte Vergleich einige 

Schwerpunkte erkennen lassen. 

 

Geht man der Frage der Bedeutung des Todes für die Familie im interkulturellen Vergleich bzw. im 

epochenübergreifenden Längsschnitt nach, so führt die Institution des Levirats in sehr fremde 

Vorstellungswelten. Die christlich-europäische Ehekonzeption basierte durch zwei Jahrtausende auf einer 

Bindung „bis dass der Tod euch scheidet". In Jesu Antwort auf die Sadduzäerfrage ist etwa diese Grenze 

deutlich angesprochen. Das Levirat hingegen setzt ein Denken voraus, das die Frau über den Tod des 

Mannes hinaus an ihn und seine Familie bindet. Es steht damit für eine grundsätzlich andere Auffassung 

über das Leben nach dem Tod. Vorstellungen über das Jenseits bestimmen soziale Beziehungen im 

Diesseits. Die relativ große Entscheidungsfreiheit über den weiteren Lebensweg, der Witwen in der 

europäischen Tradition zugestanden wurde, war nur auf dem Hintergrund eines Konzepts der Ehe möglich, 

in dem diese durch den Tod als beendet gedacht wurde.  
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